	Firma:
	Betriebsanweisung
Hautschutz
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Kfz-Werkstatt
Tätigkeit:

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Gefahr von Hauterkrankungen durch:
Umgang bzw. Kontakt mit Gefahrstoffen, z. B. Lösemitteln, Kaltreinigern, Kühlschmierstoffen, Fetten, Mineralölen, Lacken und Kraftstoffen
Hautkontakt mit stark haftenden Verschmutzungen und Arbeitsstoffen, z. B. Altöl, Grafit, Metallstaub, Ruß sowie Kleb- und Beschichtungsstoffen wie Lacken und Farben
aggressive Händereinigung mit Handwaschpasten, Bürsten, Lösemitteln
mechanische Hautverletzungen, z. B. durch raue Oberflächen, Umgang mit scharfkantigen Teilen
Kontakt mit heißen Fahrzeugteilen im Motorraum bzw. an der Abgasanlage
Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe über einen längeren Zeitraum

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Schutzhandschuhe verwenden beim Umgang mit Gefahrstoffen, stark schmutzenden Bauteilen sowie mechanischer und thermischer Gefährdung der Haut
Schutzhandschuhe entsprechend der Gefährdung auswählen
nur unbeschädigte Handschuhe auf sauberer und trockener Haut anziehen
verschwitzte Handschuhe wechseln und trocknen lassen
beim Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen beachten:
zulässige Tragedauer, d. h. Durchbruchszeit
beim Ausziehen der Handschuhe Kontakt zu Gefahrstoffen vermeiden, ggf. benetzte Handschuhe vorher mit Wasser abspülen
keine Schutzhandschuhe an rotierenden Maschinen verwenden
Hautschutzmittel verwenden, wenn keine Schutzhandschuhe getragen werden dürfen
Hautschutzmittel nicht unter Schutzhandschuhen verwenden
auf schonende Hautreinigung achten: Bürsten und lösungsmittelhaltige Arbeitsstoffe grundsätzlich nicht zur Hautreinigung benutzen, reibemittelhaltige Hautreinigungsmittel erst nach Arbeitsende verwenden
Hände vor einer längeren Pause oder nach Arbeitsende mit einem Hautpflegemittel eincremen
Hand- und Hautschutzplan beachten bei der Verwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
bei ersten Anzeichen einer Hautschädigung – wie Rötungen, Schuppungen, Juckreiz oder Rissen – Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt (Name, Telefonnummer) und/oder Hautärztin bzw. Hautarzt aufsuchen; Fachkraft für Arbeitssicherheit (Name, Telefonnummer) informieren
auch kleine Verletzungen, z. B. kleine Schnitte, sofort versorgen, um das Eindringen von hautschädigenden Stoffen zu vermeiden und Infektionen zu verhindern
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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